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dann bei jedem an den grosseren Mandvern in
Schlesien teilnehmenden Korpskommando eine
Stabskavallerieabteilung aus waffeniibungspflich-
tigen Reservemdnnern und aus Urlauberpferden
aufgestellt.

Ausser berittenen Ordonnanzoffizieren werden
auch wie im Vorjahre fahrende Ordonnanzoffiziere
und Motorfahrer bei den hdheren Kommandos
eingeteilt. Der Transport der Motorfahrzeuge
und des zugehdrigen Betriebsmaterials, dann eine
Abniitzungsentschidigung fiir jeden Tag der Ver-
wendung — jedoch nicht tber 10 Tage, von
30 Kronen fir Automobile bis 800 kg Gewicht
und von 40 Kronen fiir schwerere Wagen, dann
von 4 Kronen fir Motorrider — werden vom
Staat vergitet.

Wahrend der Ubungen mit vereinigten Waffen
werden bei den Truppen und héheren Kommandos
Radfahrer eingeteilt ; siewerden nicht nur zum
Ordonnanzdienst, sondern auch als Erginzung der
Kavallerie zum Patrouillen- und Aufklirungs-
dienste, besonders bei Nacht, herangezogen und
fallweise in Abteilungen vereint verwendet.

Die Ubungen mit vereinigten Waffen werden
freiziigig durchgefiihrt. Der Hauptwert dieser
freiziigigen Ubungen liegt in der Vornahme von
Gefechtsibungen in verschiedenem Geldnde und
in der Gewdhnung an das kriegsgemisse Beziehen
der Nachtruhestellung, sowie deren Sicherung.

Weren auch die innerpolitischen Verhéltnisse
in Ungarn storend auf die Ausbildung und
Schulung der Truppen einwirken, besonders die
Verwendung in hoheren Korpern im ungarischen
Teile der gemeinsamen Armee ausschliessen, ldsst
sich doch erwarten, dass diese Verhiltnisse die
innere Tichtigkeit der Armee nicht berdhren und
durch intensive Tétigkeit, wenn auch in be-
schrinktem Rahmen, wettgemacht werden.

Mandver des IV. Armeekorps.

Den Direktiven des Kommandanten der VIII.
Division, Oberstdivisionar von Sprecher, sei das
Nachstehende von allgemeinem Interesse ent-
nommen :

Allgemeiner Dienstbetrieb. Die
Tageseinteilung ist den Unterfilhrern moglichst
zu iberlassen ; Felddienstiibungen sind auf den
Morgen zu verlegen; die Truppe soll so frih-
zeitig in die Kantonnemeunte zuriickkehren, dass
dem inneren Dienst alle Sorgfalt zugewendet
werden kann und noch Zeit zur Soldatenschule
und applikatorischen Belebrung iber die am
Morgen begangenen Fehler ibrig bleibt.

Das Ansehen und die Autoritit der Unter=

. offiziere soll moglichst gehoben werden. Die
vielen Abkommandierungen von Offizierspatrouillen
bedingen, dass die Zugfihrer-Stellvertreter be-
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fahigt sein miissen, den Zug als geschlossene
Einheit za fihren; das zu dben, soll ihnen tag-
liche Gelegenheit geboten werden.

In den Bergen liegen die Unterkunftsrdum-
lichkeiten weit auseinander; die Mannschaft
wird oft gruppenweise in einzelnen abgelegenen
Gehoften untergebracht werden miissen. Die
Unteroffiziere sollen das Vertrauen verdienen,
dass sie fir ihre Abteilung vom Abend bis zum
Morgen sorgen, auch ohne Verpflegungsnach-
schub.

Samtliche Marsche und Ubungen sind mog-
lichst in die Gebiete abseits der grossen Tal-
schaften zu verlegen und sollen die Ausbil-
dung fir den Gebirgskrieg bezwecken;
nur wenn die Witterung es gebietet, soll in der
Talsohle geiibt werden.

Bataillonsperiode. Die Tage vom
28. bis 31. August sind vollstdndig innerhalb
des Bataillons zu verwenden; das Bataillon
soll als Ganzes nur dann iiben, wenn der Re-
giments- oder der Brigadekommandant die Auf-
gaben stellt. In den drei Tagen soll der einzelne
Mann in die Eigenart des Gebirgskorps eingefiihrt
werden. Jedes Bataillon soll taglich, mindestens
eine Kompagnie auf Vorposten stellen, mit
Gegenseitigkeit womoglich zweier nahe lagernder
Bataillone.

Im Bewegungskriege werden vor einbrechen-
der Nacht selten eigentliche Vorpostenlinien
besetzt werden und dann mdglichst der feind-
lichen Einsicht verdeckt; dementsprechend sollen
die Vorposteniibungen angelegt werden. Sie
bieten ginstige Gelegenheit zur Ausfiihrung
von Pionierarbeiten, die nicht nur markiert
werden diirfen. Jeder Gewehrtragende soll im-
stande sein, sich in liegender Stellung einzu-
graben. Die auf Vorposten kommandierten Kom-
pagnien bleiben bis zum Morgen in ihren Stel-
lungen.

Im Gebirge tritt an Stelle der Kavallerie-
patrouille die Infanterie-Offiziers-
patrouille. Jeder Zugfihrer soll wenigstens
einmal einen Patrouillenbefehl erhaltea (bei Tag
oder Nacht); es konnen auch Relkognoszierungs-
aufgaben tber Wegsamkeit usw. gestellt werden.
Die Patrouillenziele miissen derart gewahlt
werden, dass die Meldung innert nutzbringender
Zeit eintreffen kann; die besten Beobachtungea
sind wertlos, wenn die Meldung verspitet ein-
trifft. Die Ausbildung der Unteroffizierspatrouille
goll in entsprechender Weise gefordert werden.
Simtliche Patrouillenauftrage sind schriftlich zu
verfassen, ebenso die Meldungen, und bis zum
1. September abends dem Divisionskommando
nach Sevelen auf dem Dienstwege zuzustellen.

Im engsten Zusammenhange mit dem Pa-
trouillendienst ist der Signal- und Relais-



dienst zu betreiben. Das Bataillon hat eine
Ubung derart anzulegen, dass mittelst Winker-
flaggen relaisartig pach rickwirts und Befehle
vorwarts gegeben werden missen. Die Unteroffi-
ziere sind wit den vorhandenen Karten 1:100,000
und 1:25,000 vertraut zu machen. Das vor-
aussichtliche Ubungsgelande des folgenden Tages
ist von allen Vorgesetzten an Hand der Karte
zu studieren. Die hauptsichlichsten Ortsnamen
und Orientierungspunkte sind der Mannschaft
bekannt zu geben. Die wihrend der Ubungen
in den Revieren zuriickbleibenden Ortswachen
haben sich derart aufzustellen und sind zu in-
struieren, dass sie Offizieren jederzeit den Weg
zu den Einheiten weisen und im allgemeinen
iiber die Art der Ubung Auskunft geben konnen.

Felddienstiabungen Am 1. September
finden Regimentsabungen unter der
Leitung der Brigadekommandanten wit Zuzug
von Spezialwaffen statt. Sie sind derart anzu-
legen, dass auch bei schlechter Witterung die
Zeit nutzbringend verwendet werden kann und
die Regimentskommandanten als Fihrer mehr
oder weniger selbstindiger Gebirgsdetachemente
zu handeln haben. Den Ubungen haben kriegs-
massige Erkundungen vorauszugehen, gestiitzt
auf deren Ergebnis erst gehandelt werden darf.
Den Patrouillen muss ein reichlicher Vorsprung
an Zeit eingerdumt werden.

Verfehlte Ubungen sind zu wiederholen. Es
kommt weniger darauf an, wie viel gelibt wird,
als wie geiibt wird. Erst sorgfaltige Vorberei-
tung, dann energisches Handeln und konsequentes
Durchfiihren des einmal gefassten Entschlusses
sollen immer lobend anerkannt werden, auch bei
Misserfolg des taktischen Entschlusses. Zu tadeln
sind: Untatigkeit, Gleichgiltigkeit und Sich-
gehenlassen.

Es ist immer zu erwéigen, dass der Verlauf
von Friedensmandvern in wesentlichen Punkten
vom kriegsmissigen Verlaufe abweichen muss.
Erfolg und Misserfolg im Manover decken sich
mit denen im Ernstfalle nicht immer. Die
Unterfiihrer sollen vor allem in die Absichten
ihrer Vorgesetzten sich hineinleben und dann
sinngemdss handeln. Sie sollen deren Befehle
suchen, nicht darauf warten.

Beziiglich der Initiative der Unter-
fihrer ist zu bemerken, dass sie allerdings
den Entschlissen der Vorgesetzten gelegentlich
unangenehm vorgreifen kann; aber nur derjenige
Unterfihrer wird im Kriege Tichtiges leisten,
der von Verantwortungsfreudigkeit fir sein Han-
deln erfillt ist.

Die Besprechun gen sind kurz und sach-
lich zu halten und dirfen niemals verletzen.
Dem Schwachen ist das Selbstvertrauen zu stirken.
Jeder Fihrer soll die begangenen Fehler aus dem
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Verlaufe der Ubung selbst erkennen und bei der
Besprechung melden kdonnen. Der Ubungsleiter
soll in taktischen Auffassungen die seinige nicht
als die allein richtige hiostellen; in deren Be-
grindung soll die Uberzeugungskraft liegen.

Das Interesse der Mannschaft fiir die Ubung
ist vor Beginn durch eine kurze Aufklirung iber
die Kriegslage, Anlage und Zweck der Ubung
zu wecken und das Ergebnis durch Stichproben
zu priifen.

Der Munitionsersatz ist wo immer
mdglich zu tGben. Den Regimentern werden eine
Anzahl Bergstdcke durch Vermittlung der Bri-
gadekommandanten aus dem Schulmaterial der
achten Division zur Verfigung gestellt. Einzelnen
Einheiten, die besonders schwierige Marsche aus-
zufihren haben, kann Gepackerleichterung durch
Requisitionsfubrwerke gewihrt werden. v

Die Bestimmungen der provisorisch eingefiihrten
Felddienstordnung sind auf ‘ihre Be-
wahrung in der Praxis zu priifen. Alle Einheits-
kommandanten haben ihre beziiglichen Erfahrungen
am Schlusse auf dem Dienstwege zu berichten.

Am 3. und 4. September finden Brigade-
Gbungen unter des Divisionskommandanten
Leitung statt.

Ausland.

Deutschland. Am 6. August begannen bei Fordon an
der Weichsel unter Leitung des Obersten Genét, Ab-
teilungschefs im Ingenieurkomitee, die grossen Pionier-
iibungen, denen auch der Chef des Ingenieur- und
Pionierkorps, Generalleutnant v. Beseler, beiwohnte.
Wenn es sich dabei auch in erster Linie um eine Pon.
tonieriibung handelt, bei der ein neues Muster von
Stahlpontons zur Verwendung kommen soll, so wird
doch auch der Feldbefestigung geniigende Aufmerksam-
keit zugewendet. So ist die Ausfiihrung eines in grossem -
Masstabe angelegten Briickenkopfes vorgesehen, dessen
Besetzung durch Infauterie und Fussartillerie erfolgt.
Von Pionieren nehmen an den Ubungen, die sich nur
bis zum 9. August ausdehnen, teil: die Pionierbataillone
Nr. 1 (Konigsberg), 2 (Stettin) und 17 (Thorn) nebst
Stdben, sowie vom 2. siichsischen Pionierbataillon Nr. 22
(Riesa) der Stab und eine kriegsstarke Kompagnie; bei
den Briickenschlidgen wird auch das Material des Weichsel-
Reservetrains verwandt. Diese technische Pionieriibung
erhilt ferner durch die Teiluahise von Truppen aller
Waffen auch eine taktische Bedeutung, wobei es sich
um den Kampf gegen befestigte Stellungen handelt. Fiir
diesen Zweck sind zur Teilnahme bestimmt die Stibe,
sowie L. und II. Bataillone der Infanterie-Regimenter
Nr. 14 und 34, das L. Bataillon des Infanterie-Regiments
Nr. 54, der Stab der 1. Abteilung nebst zwei Batterien
des Feldartillerie-Regiments Nr. 53, sowie eine kleinere
Abteilung des Regiments Jiger zu Pferde Nr. 17 in
Graudenz.  Schwere Artillerie des Feldheeres und
Maschinengewehr-Abteilungen sind an den Ubungen
nicht beteiligt.

Frankreich. Neue Versuche, welche eine
Verminderung der Tragelast des Sol-
daten und einen raschen Wechsel zwischen ihrer
Fortschaffung durch den Mann oder auf dem Kompagnie-




	Manöver des IV. Armeekorps

